
Gebührenordnung (GBO) 
beschlossen vom Verbandstag am 23. März 2001 

zuletzt geändert vom Verbandsrat am 25. November 2005 

§   1 Genehmigungsgebühren für Veranstaltungen 
1 Für die Genehmigung einer Veranstaltung bzw. für die Weiterleitung des Antrages an die zuständige 

Leichtathletikorganisation werden gemäß § 6 Nr.9 LAO Gebühren erhoben, die mit Eingang des  
Antrages fällig werden. 

2 Die Gebühren in EURO betragen: 

Veranstaltungsart DLV-Gebühr LV-Gebühr 

Verbandsveranstaltungen    
Kreis-, Bezirks-, LV- + Regionalmeisterschaften (§ 6 Nr.1.1 – 1.4 LAO) 6,00 LV-Regelung 

Offene Veranstaltungen   
Volksläufe (§ 6 Nr.3 Erl. LAO) 6,00 LV-Regelung 

Vereins-, Kreis-, Bezirks und Landesoffene Sportfeste (§ 6 Nr. 3.1 + 3.2 LAO) 6,00 LV-Regelung 
max. 15,00 

Nationale Sportfeste + nationale Einladungssportfeste (§ 6 Nr.3.3 + 2.1 LAO) 100,00 6,00 

Internationale Sportfeste (§ 6 Nr.3.4 LAO) 150,00 6,00 

Straßenläufe (§ 6 Nr.4) pro Teilnehmer 
 mindestens 

12,5 Cent 
15,00 

12,5 Cent 
15,00 

Einladungssportfeste   
Internat. Einladungssportfeste bis drei Wettbewerbe (§ 6 Nr.2.2 LAO) 250,00 250,00 

Internat. Einladungssportfeste  ab vier Wettbewerbe (§ 6 Nr.2.3 LAO) 400,00 400,00 

Internat. Einladungssportfeste Gehen (GP) (§ 6 Nr.2.4 LAO) 250,00 250,00 

Internat. Einladungssportfeste mit Genehmigung der EAA (Halle) (§ 6 Nr.2.5 LAO) 1 000,00 1 000,00 

Internat. Einladungssportfeste mit Genehmigung der EAA (Freiluft) (§ 6 Nr.2.6 LAO) 1 250,00 1 250,00 

Internat. Einladungssportfeste mit Genehmigung der IAAF (Straße) (§ 6 Nr.2.7 LAO) 1 250,00 1 250,00 

Internat. Einladungssportfeste mit Genehmigung der IAAF   (Halle) (§ 6 Nr.2.8 LAO) 2 000,00 2 000,00 

Internat. Grand Prix Einladungssportfeste mit Genehmigung der IAAF (§ 6 Nr.2.9 LAO) 2 500,00 2 500,00 

Internat. Super Grand Prix Sportfeste (§ 6 Nr.2.10 LAO) 3 500,00 3 500,00 

Internat. Golden League Sportfeste (§ 6 Nr.2.11 LAO) 5 000,00 5 000,00 

3 Erhebung der Genehmigungsgebühren 
3.1 Die Genehmigungsgebühren für alle Straßenläufe nach § 6 Nr.4 LAO in Höhe von 25 Cent pro 

Teilnehmer werden ausschließlich durch die LV erhoben. Berechnungsbasis ist die Anzahl der 
Finisher laut Ergebnisliste. 

3.2 Der dem DLV zustehende Gebührenanteil in Höhe von 12,5 Cent pro Teilnehmer wird diesem von den 
LV bis spätestens zum 15.12. jeden Jahres überwiesen. 

3.3 Sind Straßenläufe als "gemischte Läufe" (Straßen- und Volkslauf) ausgeschrieben, und ist eine 
Unterscheidung zwischen Straßen- und Volksläufern in den Melde- bzw. Ergebnislisten möglich, wird 
die nach Nr.2 fällige Gebühr in Höhe von 25 Cent pro Teilnehmer nur auf die "Straßenläufer" 
(vereinsgebunden mit oder ohne Startpass) beschränkt. Die Gebühr für die Volksläufer (nicht 
vereinsgebunden) wird nach den geltenden LV-Regelungen erhoben. Ist eine Unterscheidung nicht 
möglich, sind die  
25 Cent für a l l e Finisher zu berechnen. 

§   2 Organisationsgebühren für die Teilnahme an Veranstaltungen 
1 Für die Teilnahme an einer Veranstaltung erhebt die veranstaltende Leichtathletikorganisation  

gemäß § 8 VAO Gebühren, die mit Abgabe der Meldung fällig werden. 
2 Die Gebührenhöchstsätze in EURO betragen: 



 

 

Bereich Wettbewerb Mä./Fr./Jun. Jugend Schüler 
Einzel 4,00 3,00 2,50 
Staffel 6,00 4,50 4,00 
Blockwettkampf ------ ----- 6,50 
Mehrkampf 12,50 9,00 6,50 
Mehrkampf (Doppelwertung) ----- 12,50 9,00 
Cross/Waldlauf 6,00 5,00 4,00 
Straße    
bis 10 km 9,00 6,50 5,00 
bis 25 km 11,50 9,50 ----- 
über 25 km 15,00 12,00 ----- 

Kreis / Bezirk 

100 km und mehr 21,00 ------ ----- 
Einzel 6,00 4,00 3,00 
Staffel 9,00 6,00 4,50 
Blockwettkampf ----- ----- 9,00 
Mehrkampf 18,00 12,50 9,00 
Mehrkampf (Doppelwertung) ----- 16,50 12,50 
Cross/Waldlauf 8,00 6,00 5,00 
Straße    
bis 10 km 12,00 9,00 7,50 
bis 25 km 15,00 11,50 ----- 
über 25 km 20,00 14,50 ----- 

Land / Regional 

100 km und mehr 25,00 ----- ----- 
Einzel 9,00 6,00 3,50 
Staffel 18,00 15,00 5,00 
Blockwettkampf ----- ----- 15,00 
Mehrkampf 27,00 24,00 15,00 
Mehrkampf (Doppelwertung) ----- 30,00 18,00 
Cross 11,00 8,00 ------ 
Straße    
bis 10 km 15,00 12,00 10,00 
bis 25 km 20,00 16,00 ------ 
über 25 km 36,00 30,00 ------ 
100 km und mehr 45,00 ------ ------ 

DLV / National/ 
International 

City-Marathon nach Vereinbarung mit den LV 

DMM-Bundesliga 120,00 ----- ----- 
DAMM 80,00 ----- ----- 
DJMM ----- 100,00 ----- 

DLV-Endkämpfe 

DSMM ----- ----- 80,00 

3 Für die Bearbeitung der Meldung zu den internationalen Meisterschaften der Senioren/-innen und die Betreuung 
vor Ort wird eine Gebühr in Höhe von 10 EURO (€) pro Teilnehmer erhoben, die mit der Abgabe der Meldung  
fällig wird. 


